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(5) Das Bauaufkommen und seine Verwendung sind 
nach Vorhaben und Objekten zur Sicherung einer kon
zentrierten Baudurchführung für den gesamten Zeit
raum ihrer Realisierung auf der Grundlage von Bau
zeitnormativen, unterteilt nach Planjahren, zu bilan
zieren.

§3
Bilanzpyramide

(1) Für die Ausarbeitung und Bestätigung der Bau
bilanzen gilt folgende Verantwortung:
1. Die zusammengefaßte Baubilanz als Staatsbilanz 

ist durch das Ministerium für Bauwesen auszu
arbeiten und der Staatlichen Plankommission zur 
Bestätigung vorzulegen. Sie enthält das Bauauf
kommen aller Bereiche der Volkswirtschaft und 
seine Verwendung für Investitionen, Baureparatu
ren und für den Export von Spezialbauleistungen, 
unterteilt nach Bereichen und Bezirken.

2. Die Investitionsbaubilanzen für die Bereiche der 
zentralgeleiteten Industrie, des zentralgeleiteten 
Bauwesens und des zentralgeleiteten Produktions
mittelhandels (Industriebaubilanzen) sind durch die 
zentralgeleiteten volkseigenen Bau- und Montage
kombinate und die Bezirksbauämter Berlin, Rostock, 
Schwerin, Neubrandenburg und Magdeburg auszu
arbeiten. Die auf dieser Grundlage vom Ministe
rium für Bauwesen erarbeitete Industriebaubilanz 
der Deutschen Demokratischen Republik ist der 
Staatlichen Plankommission zur Bestätigung vorzu
legen. Die Industriebaubilanzen enthalten den 
volkswirtschaftlich begründeten Baubedarf und das 
Bauaufkommen der Volkswirtschaft für die Bau
investitionen der zentralgeleiteten Industrie, des 
zentralgeleiteten Bauwesens und des zentralgelei
teten Produktionsmittelhandels, unterteilt nach 
Verantwortungsbereichen und Bezirken.

3. Die Investitionsbaubilanzen für die Bereiche außer
halb der zentralgeleiteten Industrie, des zentral
geleiteten Bauwesens und des zentralgeleiteten Pro
duktionsmittelhandels' (örtliche Investitionsbau
bilanzen) sind durch die Bezirksbauämter auszu
arbeiten und dem Minister für Bauwesen zur 
Bestätigung vorzulegen. Sie enthalten den volks
wirtschaftlich begründeten Baubedarf und das Bau
aufkommen der Volkswirtschaft für diesen Bilanz
bereich, unterteilt nach Verantwortungsbereichen 
und Bezirken.

4. Die territorialen Investitionsbaubilanzen der Be
zirke sind von den Bezirksbauämtern zu erarbeiten. 
Sie enthalten die Industriebaubilanz und die ört
liche Investitionsbaubilanz im Bezirk. Die Bezirks
bauämter und die Bezirksplankommissionen sichern 
die Übereinstimmung der terrritorialen Investi
tionsbaubilanzen und der Bezirksinvestitionepläne.

5. Die Baubilanzen für Baureparaturen sind durch die 
Kreisbauämter auszuarbeiten und von den Bezirks- 
bauämtern zu bestätigen. Die Bezirkstoauämter ha
ben die Baubilanzen für Baureparaturen der Be
zirke dem Ministerium für Bauwesen zur Einbe
ziehung in die zusammengefaßte Baubilanz gemäß 
Ziff. 1 zu übergeben. Die Baubilanzen für Baurepa
raturen enthalten das Bauaufkommen der Volks
wirtschaft zur Durchführung von Baureparaturen 
für die Erhaltung des Wohnraumbestandes, der 
gesellschaftlichen Einrichtungen, der Gebäude und 
baulichen Anlagen der Industrie, des Verkehrs

wesens sowie aller anderen Bereiche der Volks
wirtschaft in den Territorien.

(2) Ergänzend zu den Baubilanzen gemäß Abs. 1 sind 
folgende Baubilanzen auszuarbeiten und zu bestäti
gen:
1. Die Baubilanzen für Investitionsvorhaben, die un

ter Kontrolle des Ministerrates stehen, sind durch 
die zentralgeleiteten volkseigenen Bau- und Mon- 
tagekombiraate und die Bezirksbauämter auszuar
beiten und auf Vorschlag des Ministers für Bau
wesen durch den Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission zu bestätigen. Sie enthalten das 
Bauaufkommen der Volkswirtschaft für diese Vor
haben.

2. Die Erzeugnisbaubilanzen sind durch die zustän
digen zentralgeleiteten volkseigenen Bau- und 
Montagekombinate, die volkseigenen Spezialbau
kombinate und die zuständigen Organe der Deut
schen Reichsbahn auszuarbeiten. Sie enthalten das 
Bauaufkommen der Volkswirtschaft und seine Ver
wendung für die zu bilanzierenden Erzeugnisse. 
Der Minister für Bauwesen hat die Erzeugnisbau
bilanzen der zentralgeleiteten volkseigenen Bau- 
und Montagekombinate und der volkseigenen Spe
zialbaukombinate zu bestätigen. Der Minister für 
Verkehrswesen hat die Erzeugnisbaubilanzen der 
Deutschen Reichsbahn (Gleisbaubilanzen) zu be
stätigen.

3. Die Investitions- und Reparaturbaubilanzen der 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft sind von den 
Räten für landwirtschaftliche Produktion und 
Nahrungsgüterwirtschaft der Bezirke und Kreise 
auf der Grundlage von staatlichen Plankennziffern 
auszuarbeiten, mit den Bezirks- und Kreisbau
ämtern abzustimmen und ihnen zur Einbeziehung 
in die örtlichen Investitionsbaubilanzen bzw. in 
die Reparaturbaubilanzen vorzulegen. Sie enthal
ten das Bauaufkommen der Land- und Nahrungs
güterwirtschaft und an Spezialbauleistungen so
wie seine Verwendung für die Bauinvestitionen 
und Baureparaturen der Land- und Nahhmgs- 
güterwirtschaft sowie anderer Bereiche der Volks
wirtschaft.

Das in diesen Baubilanzen enthaltene Bauaufkommen 
und seine Verwendung sind Bestandteil der Baubilan
zen gemäß Abs. 1.

(3) Bei Investitionskomplexen, an denen Auftrag
geber verschiedener Verantwortungsbereiche beteiligt 
sind, ist das zentralgeleitete volkseigene Bau- und 
Montagekombinat oder das Bezirksbauamt das bilan
zierende Organ, in dessen Bilanzverantwortungsbereich 
die Auftraggeber des zentralen Organs fallen, das den 
größten Bauanteil am Investitionskomplex bereitstellt.

(4) Die Generaldirektoren der zentralgeleiteten 
volkseigenen Baukombinate sowie die Direktoren der 
Bezirks- und Kreisbauämter sind als Leiter der bilan
zierenden 'Organe für die Baubilanzierung in Wahr
nehmung staatlicher Funktionen persönlich verant
wortlich. Die Generaldirektoren der zentralgeleiteten 
volkseigenen Baukombinate und die Bezirksbaudirek
toren sind dem Minister für Bauwesen rechenschafts
pflichtig. Die Direktoren der Bezirks- und Kreisbau
ämter sind den Räten der Bezirke und Kreise rechen
schaftspflichtig.

(5) Die Generaldirektoren der zentralgeleiteten 
volkseigenen Bau- und Montagekombinate sowie die


